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FINANZAMT STUTTGART-KÖRPERSCHAFTEN

Steuernummer: 99061 I 1 5952
Sicherheitsnumme | 289901 1 1 6627

Telefon: 07'i1 6673-0
Fax: 0711 66736525

Dalum: 22.12.2025

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß § rt8b Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)

Name, Anschrift Elektrotechnik Ortlieb GmbH, Raichbergstr. 20 /1, 70329 Stuttgart

Gültigkeit 22. 1 2.2025 bis 21 .'l 2.2028

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht
zum Steu.erabzug nach § 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsem pfänger im original auszuhändigen, wenn sie für
bestimmte Bauleistungen gilt. lst die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie
ausgehändigt oder elektronisch übermittelt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel und
Sicherheitsnummer versehen.

Der Leistu ngsempfänger haftet für einen nicht oder zu niedrig abgeführten Abzugsbetrag. Der
Leistungsempfänger haftet nicht, wenn ihm im Zeitpunkt der Gegenleistung eine
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) vorgelegen hat, auf deren Rechtmäßigkeit er vertrauen
konnte. Er darf insbesondere dann nicht auf eine Freistellungsbescheinigung vertrauen, wenn diese
durch unlautere Mittel oder durch falsche Angaben erwirkt wurde und ihm dies bekannt oder
infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. Hat der Leistungsempfänger die Gültigkeit der
Freistellungsbescheinigung im zeitpunkt der Gegenleistung durch eine elektronische
Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSI) oder durch eine Anfrage beim Finanzamt
überprüft, liegt in der Regel keine grobe Fahrlässigkeit vor' Hierzu kann im Wege einer

elektronischen Abfrage beim BZSI (https://eibe.bff-online.de/eibe) eine Bestätigung der GültiSkeit

der Bescheinigung erlangt werden. Bestäti8t das BZSI die GÜltigkeit nicht oder kann der

Leistu ngsem pfänger die elektronische Abfrage nicht durchführen, kann sich der

Leistungsempfänger auch durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellu ngsbescheinigung

angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt

für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gülti8keitszeitraumes und/ oder für die o.g. Bauleistungen

geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistu ngsempfängers mit Gegenansprüchen

gegenüber dem Leistenden steht einer zahlung gleich.

Dienstg€bäude Paulinenstr. 44, 701 78 Stuttgart
l(öntäkt * Telefon 071 1 6673-0
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